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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wirtschaftliche 
Betriebe der Stadt Bruchköbel – Campingplatz“. 

Gemäß dem § 15 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz ist ein Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres 
zu erstellen. Wesentliche Inhalte sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht. 

Mit dem Beschluss der DS 224/2023 über die Veränderung der Geschäftsbereiche der Wirtschaftlichen 
Betriebe der Stadt Bruchköbel wurde im Jahr 2024 die Überleitung des Frei- und Hallenbades in die 
Kernverwaltung vorbereitet. Daher entfallen die Haushaltskennzahlen für den abzutretenden 
Geschäftsbereich im diesjährigen Wirtschaftsplan und sind stattdessen im Haushaltsplan der Stadt 
Bruchköbel vorzufinden. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes stellt die Planungen für das Jahr 2025 
in Bezug auf den verbliebenden Geschäftsbereich des Campingplatzes und der Betriebsleitung dar. 

Der Beschluss von DS 225/2023 über die Anpassung der Preisliste für Dauercampende ab dem Jahr 
2025 erweitert den finanziellen Handlungsspielraum zur Durchführung zwingend notwendiger 
Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Für das Jahr 2025 werden beispielsweise 
Instandhaltungsmaßnahmen des Sanitärgebäudes, Ersatzbeschaffungen für ein Fahrzeug, 
Straßeninstandhaltungsmaßnahmen und Verkehrssicherungsmaßnahmen vorgesehen. 

Im Jahr 2025 sollen weitere Planungen über die Umgestaltung des Campingplatzes zu einem 
ansprechenden, familienfreundlichen, generationenübergreifenden Erholungsort erfolgen. Hierzu sind 
weitere Abstimmungen mit beteiligungspflichtigen Behörden notwendig. Die im Verkehrswertgutachten 
festgestellten bau(planungs-)rechtliche Unsicherheit und die derzeitige Kollision mit 
brandschutzrechtlichen Vorgaben hemmen weiterhin die Entwicklungsmöglichkeiten des 
Campingplatzes. Durch Schaffung einer rechtssicheren Grundlage ist die tiefergehende Darstellung und 
Umsetzung des Entwicklungspotentiales möglich. 

Als touristischer Betrieb ist der Campingplatz weiterhin von den saisonalen Witterungen abhängig. 
Wechselhafte Wetterlagen sorgen für eine Veränderung der Besucherzahlen in den Kundenbereichen 
der Tagesgäste und Touristenübernachtungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sylvia Braun Oliver Blum Daniel Weber 

Bürgermeisterin Erster Stadtrat Betriebsleiter
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1 Feststellungsvermerk 

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wirtschaftliche Betriebe 
für das Wirtschaftsjahr 2025 

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. März 2005 (GVBl. I, S. 142)  zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 
2023 (GVBl. S. 90, 93) in Verbindung mit § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 
154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), hat die 
Stadtverordnetenversammlung am _______________ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen: 

 

§ 1 Erträge/ Aufwendungen 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt: 

Planart Erträge Aufwendungen Differenz 
Erfolgsplan 2.756.551 2.743.856 12.695 

Vermögensplan 79.000 79.000 0 
 

§ 2 Kredite 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 Euro festgesetzt. 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2025 werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 Liquiditätskredit 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 festgesetzt. 

§ 5 Stellenübersicht 

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am ____________ mit dem Wirtschaftsplan 2025 
beschlossene Stellenübersicht. 

 

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel 

Bruchköbel, ________________ 

 

 

Sylvia Braun 

Bürgermeisterin 
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2 Allgemeine Erläuterungen 

2.1 Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung 

Die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel werden als kommunaler Eigenbetrieb im Sinne des 
§ 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetz 
Hessen (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) und der Eigenbetriebssatzung vom 12. Juni 2004, zuletzt geändert 
durch die Änderungssatzung vom 27. Juni 2006, geführt. 

Die Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Führung des Campingplatzes Bärensee Der Campingplatz 
Bärensee war bis zum Jahre 1975 verpachtet (Vermögensverwaltung). Seit 1976 wird der 
Campingplatz von der Stadt Bruchköbel in eigener Regie als selbstständiger Betrieb geführt. 

 

2.2 Vertretung des Eigenbetriebes 

Vertreter Bezeichnung gem. EigBetrSatzung 

Zuständiger Dezernent/ -in Erster Betriebsleiter 

Leiter Abteilung VI Betriebsleiter 

 
Tab. 1: Vertretung des Eigenbetriebes 

In § 8 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung vom 12.06.2004 ist festgelegt, dass die Betriebsleiter nur in 
wichtigen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung den Eigenbetrieb gemeinschaftlich 
vertreten. 

 

2.3 Zusammensetzung der Betriebskommission 

Vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EigBGes berufenen Betriebskommission: 

Anzahl Gremium 

7 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 

1 Bürgermeisterin als Vorsitzende oder ein von ihr zu bestimmendes Mitglied des 
Magistrates 

2 Magistrat 

2 Personalrates 

5 wirtschaftlich/ technisch besonders erfahrene Personen 

 
Tab. 2: Zusammensetzung der Betriebskommission 
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3 Gesamtergebnishaushalt 

Nachstehender Gesamtergebnishaushalt fasst die geplante Ertrags- und Aufwandslage für den 
Campingplatz und die Betriebsleitung kumuliert dar. Durch die Herauslösung des Schwimmbades 
unterbleibt die Kostenverteilung der Betriebsleitung auf die Geschäftsbereiche. 
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4 Teilergebnishaushalte 2025 

4.1 Campingplatz 2025 
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4.2 Betriebsleitung 2025 
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5 Übersicht der Erfolgspläne 2022 – 2025 
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6 Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025 
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7 Finanzplan 

7.1 nach § 19 Abs. 1 EigBGes 
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7.2 nach § 19 Abs. 2 EigBGes 
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8 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 

8.1 Planansätze Vermögensplan 2024 – 2028 
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8.2 Deckungsmittel 

 

 



12 
 

8.3 Gewinn- und Verlustrechnung 2025 
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9 Liquiditätsplanung 2025 

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit 

Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2025 

Monate   Einzahlungen 
Einzahlungen 
gesamt Auszahlungen Saldo/Monat 

Liquiditätsbedarf zum 
Monatsende unter 
Berücksichtigung 
vorhandener Liquidität und 
Liquiditätskrediten 

    einmalig 
aus 
Dauerpacht         

Zahlungsmittelbestand zum 
31.12. des Vorjahres  1.000.000,00 €             

Januar  2.500,00 0,00  2.500,00  163.654,00  -161.154,00  838.846,00  

Februar  2.500,00 0,00  2.500,00  175.000,00  -172.500,00  666.346,00  

März  2.500,00 1.037.726,00  1.040.226,00  175.000,00  865.226,00  1.531.572,00  

April  5.000,00 259.431,50  264.431,50  175.000,00  89.431,50  1.621.003,50  

Mai  21.000,00 129.715,75  150.715,75  200.000,00  -49.284,25  1.571.719,25  

Juni  31.000,00 389.147,25  420.147,25  220.000,00  200.147,25  1.771.866,50  

Juli  30.000,00 389.147,25  419.147,25  260.000,00  159.147,25  1.931.013,75  

August  40.000,00 129.715,75  169.715,75  260.000,00  -90.284,25  1.840.729,50  

September  11.000,00 129.715,75  140.715,75  230.000,00  -89.284,25  1.751.445,25  

Oktober  7.000,00 129.715,75  136.715,75  220.000,00  -83.284,25  1.668.161,00  

November  2.500,00 0,00  2.500,00  200.000,00  -197.500,00  1.470.661,00  

Dezember  3.236,00 0,00  3.236,00  148.000,00  -144.764,00  1.325.897,00  

Summe   158.236,00  2.594.315,00  2.752.551,00  2.426.654,00  325.897,00    
 
Höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf: November:    197.500 Euro 
Höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf: 0,00 Euro 




